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(3)	 Stehen beide Elternteile in einem Beschäftigungs-
verhältnis nach AVO Bistum Mainz, erhalten sie die 
Kinderzulage nach Absatz 1 für ein Kind maximal bis 
zur Höhe der Zulage für den regelmäßigen Beschäfti-
gungsumfang eines vergleichbaren Vollbeschäftigten.

(4)	 Liegt der Beschäftigungsumfang beider Eltern-
teile zusammengerechnet über dem Umfang der re-
gelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten, erhält 
der Elternteil mit dem höheren Beschäftigungsumfang 
die Kinderzulage unter Berücksichtigung von Absatz 3 
in voller Höhe. Haben beide Elternteile den gleichen 
Beschäftigungsumfang, sollen sie erklären, welchem 
Elternteil die Kinderzulage zu leisten ist. Liegt eine 
solche Erklärung nicht vor, erfolgt die Zahlung an ein 
Elternteil nach Festsetzung des Dienstgebers. Die Aus-
zahlungsberechtigung kann jederzeit durch Antrag 
auf den anderen Elternteil wechseln. Der Antrag ist 
gemeinsam durch beide Elternteile zu stellen.

(5)	 Liegt der Beschäftigungsumfang beider Eltern-
teile zusammengerechnet unter dem Umfang der re-
gelmäßigen Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollbe-
schäftigten, erhält jeder Elternteil die Kinderzulage 
unter Berücksichtigung von Absatz 3 in der Höhe, wie 
sie dem Anteil seiner individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeits-
zeit vergleichbarer Vollbeschäftigter entspricht.

§ 2 Kinderzulage

(1)	 Die Höhe der monatlichen Kinderzulage wird 
für das Folgejahr jährlich im Dezember auf der Basis 
des Teilvolumens nach Abschnitt 1 Satz 3 des Vorjah-
res und der zu berücksichtigenden Kinder errechnet. 
Das Teilvolumen nach Satz 1 ist gemäß Absatz 4 zu 
bereinigen.

(2)	 Die für die Kinderzulage zu berücksichtigenden 
Kinder sind die Kinder der  Anspruchsberechtigten 
nach § 1 Absatz 1. Die Zahl der zu berücksichtigenden 
Kinder ergibt sich aus der Anzahl der am 30.11. des 
Vorjahres zu berücksichtigenden Kinder.

(3)	 Die Summe des Teilvolumens nach Absatz 1 ist 
durch die Anzahl der Kinder nach Absatz 2 zu teilen. 
Der zwölfte Teil dieses Betrages ergibt die monatliche 
Kinderzulage für einen Vollbeschäftigten für das Fol-
gejahr mit der Maßgabe, dass dieser Betrag den Betrag, 
der einem vergleichbaren Beschäftigten als kinder-
bezogener Entgeltbestandteil im Rahmen der Besitz-
standswahrung nach AVO zusteht, nicht übersteigt.

(4)	 Wird das jährliche Teilvolumen durch die Zah-
lung der Kinderzulage im laufenden Jahr über- oder 
unterschritten, wird der Differenzbetrag mit dem 
Teilvolumen des Folgejahres verrechnet. Liegt ein 
Differenzbetrag nach Satz 1 am Ende der Laufzeit der 
Regelung vor, so wird die Differenz mit dem Gesamt-
volumen nach § 18 Absatz 3 Satz 1 des Folgejahres ver-
rechnet. Überträge können durch nicht vorhersehbare 
Schwankungen in der Zahl der zu berücksichtigenden 
Kinder entstehen.

(5)	 Die Kinderzulage wird der Leistungszulage bei 
der Feststellung der ständigen Monatsentgelte (§ 18 
Absatz 3 TVöD) und bei der Berechnung der Jahress-
onderzahlung (§ 20 TVöD) gleichgestellt.

(6)	 Die Kinderzulage ist zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt.

Protokollnotiz zu § 2:
Für die erstmalige Festlegung der monatlichen Kinder-
zulage dienen die Feststellungen des Dienstgebers zu 
Beginn der Regelung.

Abschnitt 3
Diese Regelung tritt am 01.01.2009 in Kraft und gilt bis 
zum 31.12.2010.

Mainz, den 16.12.2008

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz
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